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EU-DSGVO

Kapitel 9 - Vorschriften fur besondere Verarbeitungssituationen

Artikel 88 - Datenverarbeitung im Beschaftigungskontext

(1)

Die Mitgliedstaaten kénnen durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen
spezifischere Vorschriften zur Gewahrleistung des Schutzes der Rechte und Freiheiten
hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Beschaftigtendaten im Beschaftigungskontext,
insbesondere flur Zwecke der Einstellung, der Erfullung des Arbeitsvertrags einschliellich der
Erfullung von durch Rechtsvorschriften oder durch Kollektivvereinbarungen festgelegten
Pflichten, des Managements, der Planung und der Organisation der Arbeit, der Gleichheit und
Diversitat am Arbeitsplatz, der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz, des Schutzes des
Eigentums der Arbeitgeber oder der Kunden sowie fur Zwecke der Inanspruchnahme der mit der
Beschaftigung zusammenhangenden individuellen oder kollektiven Rechte und Leistungen und
fur Zwecke der Beendigung des Beschaftigungsverhaltnisses vorsehen.

Diese Vorschriften umfassen apgemessenegeeignete und besondere Malnahmen zur Wahrung
der menschlichen Wirde, der berechtigten Interessen und der Grundrechte der betroffenen
Person, insbesondere im Hinblick auf die Transparenz der Verarbeitung, die Ubermittlung
personenbezogener Daten innerhalb einer Unternehmensgruppe oder einer Gruppe von
Unternehmen, die eine gemeinsame Wirtschaftstatigkeit ausuben, und die
Uberwachungssysteme am Arbeitsplatz.

(3) Jeder Mitgliedstaat teilt der Kommission bis zum 25. Mai 2018 die Rechtsvorschriften, die er

aufgrund von Absatz 1 erlasst, sowie unverziglich alle spateren Anderungen dieser Vorschriften
mit.

Passende Paragraphen des BDSG

§ 26

- Datenverarbeitung flr Zwecke des Beschaftigungsverhaltnisses

Passende Erwagungsgriinde

155 - Verarbeitung im Beschaftigungskontext
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Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemal ein nicht ausschlielRliches, dauerhaftes, unbeschranktes, unwiderrufliches

und

nicht Ubertragbares Nutzungsrecht. Eine hieruber hinausgehende, nicht zuvor durch

datenschutz-maximum bewilligte Nutzung ist verboten und wird urheberrechtlich verfolgt.

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09/artikel88?rev=1567269423 Gedruckt 12.02.2026 02:50


https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/bundesdatenschutzgesetz/teil2/kapitel1/paragraph26
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr155
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09/artikel87
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/gesamt
https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/datenschutzgrundverordnung/kapitel09/artikel89

	[EU-DSGVO]
	EU-DSGVO
	Kapitel 9 - Vorschriften für besondere Verarbeitungssituationen
	Artikel 88 - Datenverarbeitung im Beschäftigungskontext
	Passende Paragraphen des BDSG
	Passende Erwägungsgründe





